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Vertreterversamm- 
lungen tagten
Festgestellt wurden u. a. die Haus-
haltspläne für das Jahr 2008.

Neue Wahltarife
Ab Januar 2008 bietet die LKK allen 
Versicherten Möglichkeiten, Beiträ-
ge einzusparen oder besondere 
Leistungen zu versichern. 10

6

Kampf dem Stress
Stress – schon das Wort klingt be-
drückend. Dabei kann er durchaus 
motivieren und zu Spitzenleistung 
treiben. 4

Zum Titelbild:

Gezieltes Erlernen und Anwenden von Entspan-
nungstechniken macht gelassen im Umgang mit 
dem „alltäglichen Wahnsinn“.
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Zeitdruck

Ungewissheit

Angst

Überlastung

Probleme

Lärm

Hektik

Geländer verhindert Unfälle
Das Arbeiten auf Fahrsiloanlagen ist 
immer eine gefährliche Tätigkeit. Be-
sonders Betriebe mit hohen Tierbe-
ständen befüllen Fahrsilos weit 
über die Mauerkronen hinaus. 12

Nach dem LSV-Modernisierungsgesetz (LSVMG), das zum 
1. Januar 2008 in Kraft treten wird, erhalten Empfänger 
von Verletztenrenten die Möglichkeit, die laufende monat-
liche Rente durch eine einmalige Zahlung abfinden zu las-
sen. Voraussetzung ist, dass die Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) durch Unfall oder Berufskrankheit dauerhaft unter 
50 Prozent festgestellt ist.
Für die Berechnung der Abfindungssumme wird der Jahres-
betrag der Versichertenrente zugrunde gelegt und mit einem 
Faktor vervielfältigt, der sich nach dem Lebensalter zum Zeit-
punkt der Antragstellung richtet (siehe auch Sicher Leben 
Ausgabe 5 / 2007, Seiten 2 / 3). Die Abfindungsaktion gilt für 
alle Personen, die eine Rente von einer landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft erhalten, also auch für Arbeitnehmer. 
Der Kapitalbetrag ist steuerfrei.

Mittel weitgehend ausgeschöpft
Für die Aktion werden 2008 und 2009 jeweils 200 Millio-
nen Euro an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Diese 
Summe wird von den landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften um weitere 250 Millionen Euro aufgestockt. Die Ab-
findungsaktion wird beendet, wenn die zur Verfügung stehen-
den 650 Millionen Euro verbraucht sind. Es zeichnet sich eine 
baldige Erschöpfung der für 2008 verfügbaren Mittel ab.

Umgehende Antragstellung sinnvoll
Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften raten daher, 
bei Interesse an einer Abfindung den Antrag aufgrund der gro
ßen Nachfrage möglichst umgehend zu stellen. Die Anträge 
werden ab Anfang Januar 2008 in der Reihenfolge des Ein-
gangs bearbeitet. Als Ansprechpartner für weitere Informati-
onen stehen die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
und berufsständischen Organisationen zur Verfügung.

Landwirtschaftliche Unfallversicherung

Besondere Abfindungsaktion 
für Unfallrenten läuft an
Mitte Dezember waren bundesweit bereits meh-
rere tausend Anträge bei den landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften eingegangen – Reaktion 
auf etwa 120.000 persönliche Briefe an Versicherte, 
die Rente wegen Arbeitsunfällen oder Berufskrank-
heiten erhalten.
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Aktuell

Der Gesetzgeber hat die landwirtschaft-
liche Unfallversicherung neu ausgerich-
tet, sowohl im Leistungs- als auch im 
Beitragsbereich. Es wurden auch Vor-
schläge der Selbstverwaltung aufge-
griffen. Dabei kommt der besonderen 
Abfindungsaktion für Verletztenrenten 
eine große Bedeutung zu (siehe auch 
Seite 2). Ziel der Regelung ist, mög-
lichst viele Altrenten der Unfallversi-
cherung „herauszukaufen“. Mittelfris
tig – so Blum – soll der Rückgang der 
Rentenleistungen zu einer Entlastung 
bei den Beiträgen führen. Viele Anträ-
ge sind bereits gestellt. Um die Finan-
zierung sicherzustellen, wird dafür die 
erste Rate der Bundesmittel bereits 
Mitte Januar überwiesen.

Veränderung bei Unfallrenten
Spürbare Veränderungen wird es ab 
2008 auch im übrigen Leistungsrecht  
der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung geben. So werden Unterneh-
mer, Ehegatten und Familienangehö-
rige eine Unfallrente künftig nur noch 
ab einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von 30 statt 20 Prozent erhalten. 
Diese Regelung gilt nicht für Arbeit-
nehmer. Außerdem wird die Wartezeit 
beim Rentenbezug von Unternehmern 
und deren Ehegatten von bisher 13 auf 
26 Wochen verlängert. Bei der Betriebs- 
und Haushaltshilfe wird eine Selbstbe-
teiligung von 10 Euro pro Tag für alle 
Einsatzfälle eingeführt (siehe vorletzte 
Seite dieser Ausgabe). Altenteiler, die 
weniger als 21 Tage jährlich im Betrieb 
mithelfen, sind künftig nicht mehr un-
fallversichert; sie werden ausschließlich 
durch ihre Krankenkasse betreut.
Die Beitragsgrundlagen in der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung sollen bis 
Ende des Jahres 2008 auf eine risiko
orientierte Basis gestellt werden. Eini-
ge regionale Träger haben deshalb be-
reits entsprechende Beitragsmaßstäbe 
eingeführt.

Das LSVMG sieht ab 2010 auch einen 
Lastenausgleich zwischen den landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
vor. Ein Teil der Rentenaufwendungen 
wird zukünftig nach einem besonderen 
Verteilungsschlüssel überregional aus-
geglichen. Hiervon werden die nörd-
lichen und östlichen Regionen zuguns
ten des Südens betroffen sein. Risiko
unterschiede werden sich auch wei-
terhin in unterschiedlichen Beiträgen 
niederschlagen.

Krankenkassenbeiträge
In der landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung (LKV) werden nahezu alle 
Krankenkassen ab 2008 ihre Beiträ-
ge anheben müssen, um die Haushalte 
auszugleichen. Dies ist nicht zuletzt die 
Folge der nunmehr dauerhaften Bun-
desmittelkürzung bei den Leistungs-
aufwendungen für die Altenteiler. Be-
sonders dringlich ist, dass die landwirt-
schaftliche Krankenversicherung auch 
nach 2008 an den Bundesmitteln zur 
Finanzierung der sogenannten versi-
cherungsfremden Leistungen beteiligt 
wird. Im Wesentlichen betrifft dies die 
beitragsfreie Versicherung der Kinder. 
Hier muss, so Blum, die Politik zu ihrem 
Wort stehen.

Christa Stevens, Bayerische Sozialministerin: „Die 
landwirtschaftliche Sozialversicherung bleibt ein 
Pfeiler, um bäuerliche Familienbetriebe vor den 
sozialen Risiken abzusichern.“

Landwirtschaftliche Sozialversicherung

Selbstverwaltung bleibt 
in der Verantwortung
Mit dem LSVMG setzt die Agrarsozialpolitik neue Schwerpunkte. 
Das berufsständische Versicherungssystem hat sich notwendigen 
Reformen nicht verweigert, darauf hat Leo Blum, Vorstandsvorsit-
zender der Spitzenverbände der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung, anlässlich der Jahrestagungen Ende November in Mün-
chen hingewiesen.

Leo Blum, Vorstandsvorsitzender

Marianne Anselm, Vorstandsmitglied der Spit-
zenverbände und Präsidiumsmitglied des Deut-
schen Landfrauenverbandes: „Bei dem derzeit 
diskutierten Gesetzentwurf zur Pflegeversiche-
rung gibt es aus der Sicht der Landfrauen noch 
Korrekturbedarf. Wir fordern eine Stärkung der 
haushaltswirtschaftlichen Versorgung und der 
Hausärzte in der Pflegebetreuung, lehnen aber 
die im Gesetzentwurf vorgesehenen Pflegestütz-
punkte in der angedachten Form ab.“

Peter Seidel, Vorstandsvorsitzender der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherungsträger Fran-
ken / Oberbayern: „Wir dürfen die Sozialversi-
cherung nicht auf die Finanzierung reduzieren. 
Sozial und Sicher müssen in der Waage bleiben. 
Dabei bleibt die Prävention Schwerpunkt unse-
rer Arbeit.“
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In den letzten Jahren haben Stress und 
Arbeitsdruck allgemein zugenommen. 
Zeitdruck und Zukunftsungewissheit 
sind dabei die häufigsten Faktoren. 
Durch zunehmende Anforderungen an 
Mobilität, Flexibilität und Leistungsbe-
reitschaft wird das Belastungsniveau 
für den Einzelnen in Zukunft eher noch 
steigen.

Auf Signale achten
Bereits im Kindes- und Jugendalter 
zeigen sich Symptome, die mit Stress
erleben in Zusammenhang zu brin-
gen sind. Unter Elf- bis Fünfzehnjähri-
gen gibt jeder Vierte bei Befragung an, 
sich fast täglich müde und erschöpft 
zu fühlen.
Auch bei Erwachsenen geht Stress ein-
her mit gesundheitlichen Beschwerden 
wie Kreuz-, Nacken-, Schulter- und 
Kopfschmerzen, Müdigkeit und Er-
schöpfung, Einschlafschwierigkeiten, 
Gereiztheit und schlechter Laune. 
Bei Nichterkennen der Ursa-
chen und fehlenden Gegen-
maßnahmen können daraus 
unter anderem Herz-Kreis-
lauf-, Muskel- und Ske-
letterkrankungen sowie 
psychosomatische, psy-
chische und Immunsys
tem-Störungen entste-
hen.
Der Gang zum Arzt ist 
zunächst unerlässlich, 
um organische, medi
zinisch behandlungs
bedürftige Ursachen 
auszuschließen.

Persönliche 
Stressbewältigung

Auch wenn der Tag durch-
organisiert scheint – cle-
veres Zeitmanagement heißt 
nicht, in der Hälfte der Zeit 
doppelt so viel zu schaf-
fen. Ein selbstkritischer Blick 
offenbart ungenutzte Frei-
räume. Diese zu nutzen 
und wieder voll bei der 
Sache zu sein, wenn es 

drauf ankommt – eine Fähigkeit, die 
man lernen kann.
Um die Balance wiederzufinden, eini-
ge Anregungen:
n	 mit der Stresssituation auseinander-

setzen – Auslöser und Hilfe suchen
n	 unbequeme und schwierige Arbeit 

immer zuerst erledigen – so geht 
man lockerer damit um;

n	 auch mal Nein sagen;
n	 ehrliche Selbsteinschätzung – so 

setzt man sich nicht selbst unter 
Druck;

n	 feste Zeiten fürs Ich einplanen – 
wirken wie ein Kurzurlaub;

n	 im Schlaf tanken Körper und Geist 
Energie – entscheidend ist nicht 
die Dauer, sondern die Qualität des 
Schlafes (optimale Temperatur, stö-
rende Geräusche aus-
sperren und 
ähnliches);

n	 das kleine Nickerchen zwischen-
durch macht leistungsfähiger – wis-
senschaftlich bewiesen.

Hilfe in Anspruch nehmen
Versicherte der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen, die mit Stressbelas
tungen leben und lernen wollen, damit 
sicherer und gesundheitsbewusster 
umzugehen, wird die Teilnahme an 
einer Maßnahme zu deren Bewälti-
gung empfohlen. Wenn diese Kurse die 
von den Krankenkassen vorgegebenen 
Qualitätsstandards erfüllen und von 
Fachkräften mit einer Zusatzqualifika-
tion durchgeführt werden, können die 
Kosten teilweise übernommen werden. 
Neben anderen haben der Deutsche 
Turner Bund (als Kooperationspartner) 
und auch viele Landfrauenverbände 
solche Angebote im Programm. Dabei 
werden unter anderem folgende The-
menbereiche behandelt:
n	 zur Stressbewältigung

-	 Vermittlung von Selbstmanage-
mentmethoden

-	 Erfolgreicher Umgang mit täg-
lichen Belastungen

-	 Gelassenheit trotz Stress
n	 zur Entspannung

-	 Reduzierung von psychischen 
Spannungszuständen (beispiels-
weise durch autogenes Training)

-	 Erlernen der Fähigkeit zur Selbst-
regulation

Vor Kursbeginn informieren
Vor Beginn eines Kurses sollte immer 
die zuständige landwirtschaftliche Kran-
kenkasse gefragt werden. Die Mitarbei-
ter geben über Angebote Auskunft, 
prüfen die Qualitätssicherung und be-
stätigen die damit in Zusammenhang 
stehende Kostenübernahme.

Besser heute starten
Stress gehört für viele zum Alltag. 
Doch es bringt nichts, auf die Ände-
rung der Umstände zu warten. Man 
muss selbst die Initiative ergreifen, 
dann kann man auch aus dieser Spira-
le herausfinden – allein oder mit Hilfe 
anderer.

Primärprävention
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Gesundheitsförderung

Kampf dem Stress
Stress – schon das Wort klingt bedrückend. Dabei kann er durchaus motivieren und zu Spitzenleistung 
treiben. Viele Menschen macht er jedoch krank. Etwa fünf Prozent aller stationären Heilbehandlungen 
werden nötig wegen stressbedingter Erkrankungen.
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Zu langes Tragen kann jedoch bei ent-
stehendem Feuchtigkeitsstau durch das 
Schwitzen ebenfalls zu einer Belastung 
der Haut führen. Daher sollten flüs-
sigkeitsdichte Handschuhe auch nur 
so lange getragen werden, wie erfor-
derlich. Bei Personen, die verstärkt an 
den Händen schwitzen, bietet sich das 
Unterziehen von saugfähigen, dünnen 
Baumwollhandschuhen oder die Ver-
wendung von hautfestigenden Haut-
schutzpräparaten unter dem Hand-
schuh an, die ein Aufquellen der Haut 
verhindern.

Auch bei Werkstattarbeit
Auch Arbeiten rund um die Werkstatt 
belasten die Haut. Der Umgang mit 
Kraftstoffen, Fetten und Schmutz sowie 
mit Kaltreinigern, Bohr- und Schneid-
ölen, organischen Lösemitteln, Frost-

schutzmitteln, Farben und Säuren setzt 
der Haut zu. Es kann zu Schädigungen 
oder allergischen Reaktionen, Verlet-
zungen der Haut durch Metallspäne, 
Splitter, scharfe Kanten und einer Schä-
digung der Haut durch UV-Strahlung 
beim Schweißen kommen.

In jeder Situation die Richtigen
Zum Schutz gegen mechanische Einwir-
kungen auf die Haut der Hände bieten 
sich Handschuhmaterialien wie chro-
matfreies Leder, Baumwolle oder an-
dere Gewebe an. Einseitig beschichtete 
Gewebehandschuhe sollten beim Ein-
satz gegen hautreizende Stäube sowie 
für Pflanz- und Ernteeinsätze verwen-
det werden.
Ausnahme: Bei Arbeiten an rotierenden 
Werkstücken oder Werkzeugen (Säge-, 
Dreh-, Bohrmaschinen) ist das Tragen 

von Handschuhen verboten. Hier be-
steht die Gefahr, dass der Handschuh 
samt Hand von den sich bewegenden 
Teilen erfasst wird.

Es steht etwas drauf
Erkenntnisse, zum Beispiel über die me-
chanische Festigkeit von Handschuhen, 
erhält man über deren Kennzeichnung. 
Je höher die Ziffern neben dem Pik-
togramm für mechanische Beanspru-
chungen sind, desto größer ist die Be-
lastbarkeit des Handschuhs (siehe Bei-
spiel unten). Auch für die anderen 
Eigenschaften (Piktogramme) können 
nähere Informationen (Zahlen- oder 
Buchstabencodes) angegeben sein.
Beim Kauf ist weiterhin auf die CE-
Kennzeichnung, Angabe der Herstel-
lungsnorm und die kompletten Herstel-
lerangaben zu achten.

Hautschutz

Zieh uns an – Schutzhandschuhe
Bei einer Vielzahl chemischer Stoffe ist bei direktem Kontakt das Tragen von geeigneten flüssigkeits-
dichten Schutzhandschuhen erforderlich. Manche dieser Stoffe sind hautschädigend. Sie können über 
die Haut aufgenommen werden und sogar zu ernsten inneren Erkrankungen führen.

Beim Melken ist das Tragen von Nitrilhand-
schuhen in der Version mit einer langen 
Stulpe zu empfehlen

Ein Umschlagen der Stulpen verhindert das 
Hineinlaufen von Flüssigkeiten in den Hand-
schuh

Hohe Griffsicherheit in trockenen und leicht 
öligen Bereichen bietet dieser Handschuh

Lederhandschuhe bieten Schutz bei mechani-
scher Einwirkung
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Beispiel: Schutz gegen mechanische Gefahren

3 1 2 1
Durch einen teilbeschichteten Handrücken wird 
ein Feuchtestau im Handschuh verhindert

3  1  2  1
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Aktuell

Festgestellt wurden u. a. die Haushalts-
pläne für das Jahr 2008. Den Vorstän-
den und dem Hauptgeschäftsführer 
wurde für das Jahr 2006 Entlastung 
erteilt. Weitere wesentliche Tagesord-
nungspunkte waren Satzungsände-
rungen bei der Krankenkasse und der 
Berufsgenossenschaft.

Haushalt 2008
Das Gesamthaushaltsvolumen für 
alle vier Körperschaften beträgt 
840,548 Millionen Euro. Davon ent-
fallen auf die Berufsgenossenschaft 
109,688 Millionen Euro, das sind 
etwa 14,57 Prozent über den für 
2007 veranschlagten Beträgen. Be-
gründet ist dies dadurch, dass für die 
Kapitalabfindung von Unfallrenten 
etwa 15 Millionen Euro im Haushalt 
eingeplant werden.
Der Ansatz bei der Alterskasse be-
trägt für Alterssicherung und soziale 
Leistungen insgesamt 365,381 Millio
nen Euro, das sind, bezogen auf die 

Gesamtsumme, etwa 2,56 Prozent 
weniger als im Vorjahr.
Für die Krankenkasse sind insgesamt 
313,730 Millionen Euro festgesetzt, 
das sind etwa 4,19 Prozent mehr als im 
Haushaltsjahr 2007. Mit etwa 11,6 Mil
lionen Euro schlägt die Beteiligung 
an den Altenteileraufwendungen zu 
Buche.
Der Haushaltsplan der Pflegekasse be-
trägt 51,749 Millionen Euro, das sind 
etwa 1,97 Prozent mehr als im Vorjahr.

Satzungsänderungen
Bei der Krankenkasse wurden neben 
der Anhebung der Unternehmerbeiträ-
ge im Jahr 2008 die Wahltarife erheb-
lich ausgeweitet. Bei der Berufsgenos-
senschaft wurde die Härteklausel an-
gepasst. Zu diesen Bereichen wird auf 
die nachstehenden ausführlichen Arti-
kel verwiesen. 
Die sonstigen Änderungen, auch für 
Berufsgenossenschaft und Pflegekas-
se, sind im Wesentlichen redaktioneller 

Art. Die Änderungen orientieren sich 
an den von den Spitzenverbänden der 
Landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung erstellten Mustersatzungen.
Vorbehaltlich der Genehmigung durch 
die Aufsicht treten die Änderungen in 
der Regel zum 1. Januar 2008 in Kraft.

Einsicht möglich
Satzungsänderungen sowie das auto-
nome Recht werden nach Genehmi-
gung durch das Landesversicherungs-
amt durch Aushang in den Geschäfts-
räumen der Träger in Münster, Düssel-
dorf und Detmold und im Internet (mit 
Ausnahme von dienstrechtlichen Vor-
schriften) unter

www.nrw.lsv.de
öffentlich bekannt gemacht. Die Sat-
zungsvorschriften und das autono-
me Recht (ohne dienstrechtliche Vor-
schriften) können auch an allen Werk-
tagen während der ortsüblichen 
Dienstzeit in den Geschäftsräumen ein-
gesehen werden.

Haushaltspläne festgestellt – Satzungsänderungen

Vertreterversammlungen tagten
Ende November tagten in Münster die Vertreterversammlungen der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft, Alterskasse, Krankenkasse und Pflegekasse.

Vom 5. bis 10. Februar 2008 findet in 
den Westfalenhallen Dortmund wie-
der die Ausstellung JAGD & HUND, 
die europaweit führende Ausstellung 
im Bereich Jagd und Angelfischerei, 
statt. 
In der Aktionshalle 3B entsteht auf 
einer Fläche von etwa 1.500 Quadrat-
metern eine künstliche Landschaft mit 
Wald, Feld, Wiesen und Wildacker-
flächen. Hier werden die einzelnen 
Jagdarten im Jahresverlauf unter Be-
rücksichtigung der Unfallverhütungs-
vorschriften  demonstriert. Zur Vor-
bereitung auf die Jagdsaison erhalten 
die Besucher nützliche Informationen 
zum Bau von jagdlichen Einrichtungen, 
also auch zum sicheren Umgang mit 
der Motorsäge, dem Freischneider und 
dem Hochentaster. Die Auswirkungen 

des Sturms „Kyrill“ sind noch überall 
zu finden; deshalb wird mit Hilfe eines 
Spannungssimulators auf die Gefahren 
von unter Spannung stehendem Holz 
eindrucksvoll hingewiesen. Die Besu-
cher werden hinsichtlich der  Notwen-
digkeit des Tragens von persönlicher 
Schutzausrüstung beim Umgang mit 
Motorsäge und Freischneider bera-
ten. Hierzu wird nicht nur praktikable 
Schutzausrüstung ausgestellt, sondern 
auch die Wirkungsweise des Schnitt-
schutzes vorgestellt. 
Von der Begrüßung der Jagdteilneh-
mer bis hin zum Schüsseltreiben wird 
der ordnungsgemäße Ablauf einer Ge-
sellschaftsjagd dargestellt. Hierzu ge-
hört natürlich auch der sichere Trans-
port einer Jagdgesellschaft. An einem 
originalgetreuen Maisschlag wird eine 

jagdliche Situation mit entsprechenden 
Ansitzeinrichtungen demonstriert. 
Der Technische Aufsichtsdienst der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft NRW wird die Aktivitäten 
personell und fachlich unterstützen. 
An einem Informationsstand besteht 
zudem die Gelegenheit, über weitere 
Themen rund um die Unfallverhütung 
bei der Jagd zu diskutieren. Fachkun-
dige Beratung steht an allen Messeta-
gen zur Verfügung. 

Georg Lange

Praktische Beratung durch den Technischen Aufsichtsdienst

Jagd & Hund 2008
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Berufsgenossenschaft

Rund 95.000 landwirtschaftliche Be-
triebe mit Flächen- und/oder Tierhal-
tung erhielten im März 2007 eine 
Beitragsberechnung nach dem neuen 
Maßstab. Für etwa je die Hälfte der 
Betriebe ergaben sich Veränderungen 
in Form einer Beitragserhöhung oder 
Beitragssenkung. Die Reaktion bei den 
Betroffenen war, auch bei einer Bei-
tragserhöhung, durchweg positiv. 
Die Landwirte haben erkannt, dass 
die jetzige Beitragsberechnungsme-
thode gegenüber den früheren gene-
ralisierenden „Flächen- / Flächenwert-
maßstäben“ Risiken gerechter berück-
sichtigt. Bis zum Jahresende muss-
te daher auch nur in etwa 100 Fällen 
ein ordentliches Widerspruchsverfah-
ren durchgeführt werden. Bei den So-
zialgerichten sind zu dieser Thematik 
etwa 15 Klagen anhängig. Auch die 
Rückstandsquote bei den noch offen 
stehenden Beitragssummen hat sich 
gegenüber den Vorjahren nicht er-
höht, sondern sogar leicht reduziert. 
Diese Ergebnisse sind ein deutliches 
Zeichen der Akzeptanz des neuen Bei-
tragsmaßstabes. 
Trotz der insgesamt positiven Erfah-
rungen beobachten Vorstand und Ver-

treterversammlung die Entwicklungen 
in den verschiedenen Produktionsver-
fahren. Für eventuelle Entscheidungen 
über Weiterentwicklungen des Bei-

tragsmaßstabes bedarf es jedoch einer 
gefestigten Datenlage über mehre-
re Jahre.

Die Befürchtungen der Fachleute 
haben sich bewahrheitet. Bei der Auf-
arbeitung des Sturmholzes sind ver-
mehrt Arbeitsunfälle eingetreten. Zwar 
ist eine Steigerung der tödlichen Unfäl-
le glücklicherweise nicht festzustellen. 
Allein die Kosten medizinischer Maß-
nahmen haben aber bereits im Okto-
ber 2007 den entsprechenden Wert 
des gesamten Vorjahres erreicht. Noch 
offen ist die weitere Entwicklung bis 

zum Jahresende. Endgültig geklärt ist 
in vielen Fällen auch noch nicht, ob 
und inwieweit die Verletzungen aus 
Arbeitsunfällen zu Rentenleistungen 
führen.
Fest steht aber bereits jetzt, dass die 
„Risikogruppe Forst“ mit merklich stei-
genden Beitragslasten für das Umla-
gejahr 2007, erhoben in 2008, rech-
nen muss.

Wie viele Versicherte hat die Land-
wirtschaftliche Sozialversicherung 
Nordrhein-Westfalen (LSV NRW)? 
Wie verteilen sich Einnahmen und 
Ausgaben?
Auf diese und weitere Fragen gibt 
der Jahresbericht Antwort. Er ist zu 
finden auf der Homepage der LSV 
NRW

www.nrw.lsv.de
unter der Rubrik „Service“. Er kann 
auch telefonisch angefordert wer-
den unter (02 11) 33 87-4 53.

Nachlesen

Geschäfts- 
bericht 2006

Neuer Beitragsmaßstab

Umstellung gelungen
Im Jahre 2007 wurden erstmalig die Beiträge für landwirtschaftliche Unternehmen nach dem Arbeits-
bedarf („Normarbeitsbedarf“) und nach Risikogruppen erhoben. Sicher Leben hat darüber regelmäßig 
informiert. Nunmehr liegen die Erfahrungen aus der ersten Ausschreibung vor.

Beiträge für Forstunternehmen

Höhere Beiträge 
durch Sturm Kyrill
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Krankenkasse

Die Beiträge zur landwirtschaftlichen 
Krankenkasse sind – wie bei allen ge-
setzlichen Krankenkassen – so festzu-
setzen, dass sie die gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Ausgaben sowie 
die gesetzliche Rücklage abdecken. 
Zu den Ausgaben in der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung ge-
hört auch der sogenannte Solidarzu-
schlag für die Altenteilerversicherung. 
Die aktiven Landwirte müssen sich 
seit geraumer Zeit hier finanziell stär-
ker engagieren, weil der Bund nicht 
mehr sämtliche Aufwendungen für Al-
tenteiler trägt. Auch die Ausgaben für 
die Leistungen an Landwirte und ihre 
mitversicherten Familienangehörigen 
sind trotz „Reformgesetzen“ gestie-
gen (dazu Seite 9).
Bereits seit einiger Zeit decken die  
Beiträge nicht mehr den Finanzbe-
darf für die Ausgaben. Nachdem auch 
die noch vorhandenen Eigenmittel der 
Kasse abgebaut sind, ist eine Beitrags-
anpassung zwingend erforderlich.

Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige

Beitragserhöhung zum 1. Januar 2008
Für zwei Jahre konnten die Beiträge zur landwirtschaftlichen Krankenasse erfreulicherweise stabil 
gehalten werden. Lediglich der Beitrag der höchsten Beitragsklasse musste jeweils, weil gesetzlich 
vorgeschrieben, angehoben werden. Leider ist jedoch für das Jahr 2008 eine zum Teil erhebliche Bei-
tragsanpassung unumgänglich. Die Beiträge für die freiwilligen Mitglieder bleiben nach der letzten 
Erhöhung zum 1. Juli 2007 unverändert.

Beitragseinstufung für Unternehmer ab 1. Januar 2008 (Kranken-/Pflegekasse)

Flächenwert (EUR) Beitrags-
klasse

Monatsbeiträge – Unternehmer (EUR)

KK
PK

Eltern Kinderlose
Kleinstunternehmer 01 70,00 7,55 8,61

0,00 bis 2.500,00 02 75,00 8,09 9,23
über 2.500,00 bis 5.000,00 03 132,00 14,23 16,24
über 5.000,00 bis 7.500,00 04 162,00 17,46 19,93
über 7.500,00 bis 10.000,00 05 192,00 20,70 23,62
über 10.000,00 bis 12.500,00 06 212,00 22,85 26,08
über 12.500,00 bis 15.000,00 07 232,00 25,01 28,54
über 15.000,00 bis 17.500,00 08 242,00 26,09 29,77
über 17.500,00 bis 20.000,00 09 252,00 27,17 31,00
über 20.000,00 bis 22.500,00 10 262,00 28,24 32,23
über 22.500,00 bis 25.000,00 11 272,00 29,32 33,46
über 25.000,00 bis 27.500,00 12 287,00 30,94 35,30
über 27.500,00 bis 30.000,00 13 307,00 33,09 37,76
über 30.000,00 bis 32.500,00 14 327,00 35,25 40,22
über 32.500,00 bis 35.000,00 15 347,00 37,41 42,68
über 35.000,00 bis 37.500,00 16 367,00 39,56 45,14
über 37.500,00 bis 42.500,00 17 387,00 41,72 47,60
über 42.500,00 bis 47.500,00 18 407,00 43,87 50,06
über 47.500,00 bis 52.500,00 19 427,00 46,03 52,52
über 52.500,00 20 451,00 48,62 55,47

In Ergänzung des in der Ausgabe 
4 / 2007 von Sicher Leben erschie-
nenen Beitrages wird darauf hinge-
wiesen, dass für die einmal jährlich 
zu beanspruchende Hautkrebsvor-
sorgeuntersuchung eine Praxisge-
bühr anfällt.

Vorsorge rettet Leben
Die Möglichkeit für die berech-
tigten Versicherten der Landwirt-
schaftlichen Krankenkasse Nord
rhein-Westfalen, eine solche Vor-
sorgeuntersuchung in Anspruch 
nehmen zu können, sollte in jedem 
Fall genutzt werden.

Bei der Umstellung der reinen Flä-
chen- bzw. Flächenwertmaßstäbe 
auf den neuen Beitragsmaßstab des 
Arbeitsbedarfes wäre es in vielen 
Fällen zu Beitragssteigerungen von 
mehreren 100 Prozent gekommen. 
Um hier einen verträglichen Um-
stieg zu erreichen, hatte die Sat-
zung der Berufsgenossenschaft be-
stimmt, dass höhere Beiträge (über 
800,00 Euro) gegenüber dem jewei-
ligen Vorjahr höchstens um 100 Pro-
zent steigen durften. Nach Abrech-
nung der ersten Umlage nach dem 

neuen Maßstab hat sich die Selbst-
verwaltung nun entschlossen, die 
weiteren Steigerungsraten auf 50 
Prozent gegenüber dem Vorjahr zu 
begrenzen. Damit wird bei den we-
nigen jetzt noch betroffenen Be-
trieben mit massiven Beitragserhö-
hungen gegenüber der alten Berech-
nungsmethode die Übergangsphase 
gestreckt. Dies stellt eine angemes-
sene, auch gegenüber den übrigen 
Beitragszahlern vertretbare Entlas-
tung dar.

Berufsgenossenschaft – Beitragsmaßstab

Härtefallregelung 
wurde modifiziert

Vorsorge gegen

Hautkrebs
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Die Einnahmen der Landwirtschaft-
lichen Krankenkasse NRW setzten 
sich im Jahr 2006 zu etwa 42 Pro-
zent aus Beiträgen zusammen. Die 
weiteren Einnahmen bestanden aus 
den Bundesmitteln (für die Altentei-
ler) und sonstigen Einnahmen wie Er-
satzansprüchen oder Finanzausglei-
chen.
Im Jahr 2006 blieb die Krankenhaus-
behandlung für Mitglieder, Altentei-
ler und ihre jeweiligen Familienange-
hörigen mit 41,68 Prozent der größ-
te Ausgabenteil. Auf Arznei-, Ver-

band- und Hilfsmittel entfielen 25,32 
Prozent, auf die ärztliche Behand-
lung 14,61 Prozent der Gesamtaus-
gaben. Für zahnärztliche Behandlung 
und Zahnersatz mussten 6,71 Pro-
zent aufgewendet werden.
Der Anteil der Verwaltungskosten 
am Gesamtaufwand belief sich auf 
5,27 Prozent. Der Verwaltungskos-
tenanteil je Versichertem betrug 
129,56 Euro und konnte damit ge-
genüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent 
gesenkt werden.

Die Fälligkeitstermine im Jahr 2008 
sind:

!	 29. Januar 2008
!	 27. Februar 2008
!	 27. März 2008
!	 28. April 2008
!	 28. Mai 2008
!	 26. Juni 2008
!	 29. Juli 2008
!	 27. August 2008
!	 26. September 2008
!	 29. Oktober 2008
!	 26. November 2008
!	 23. Dezember 2008.

Mitglieder, die am Lastschriftverfahren 
teilnehmen, sollten dafür sorgen, dass 
das Konto zu den vorstehenden Termi-
nen eine entsprechende Deckung auf-
weist.

Verspätung vermeiden
Werden die Beiträge noch monat-
lich selbst überwiesen oder per Dau-
erauftrag entrichtet, müssen die Ter-
mine beachtet werden. Gerade wegen 
der monatlich unterschiedlichen Fällig-
keitsdaten kann es schnell zu verspä-
teten Geldeingängen kommen. Der 
Beitrag muss nach den gesetzlichen 
Vorschriften nämlich bereits am Fäl-
ligkeitstag auf dem Bankkonto der 
LKK eingegangen sein. Auch nur ein 
Tag Verspätung führt zwangsläufig zu 
Säumniszuschlägen. Alle „Einzahler“ 
sollten deshalb dringend abwägen, ob 
sie sich nicht doch dem Lastschriftver-
fahren anschließen.

Krankenkasse

Verwendung der 
Gelder in der LKK

Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung

Fälligkeit 
2008

Leistungsaufwendungen für Mitglieder* 2006
Gesamtaufwendungen:	 73.644.165,26 EUR

Leistungsaufwendungen für Altenteiler* 2006
Gesamtaufwendungen:	 194.120.984,98 EUR

* einschließlich mitversicherte Familienangehörige

Sowohl die Beiträge zur land-
wirtschaftlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung (LKK/LPK) 
als auch die Gesamtsozialversi-
cherungsbeiträge (= Kranken-, 
Renten- und Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträge für Arbeitneh-
mer – GSV) sind am drittletzten 
Bankarbeitstag im Monat für 
den laufenden Monat fällig.
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Die Landwirtschaftliche Krankenkasse 
Nordrhein-Westfalen (LKK NRW) bie-
tet ihren Versicherten  zum 1. Janu-
ar 2008 die nachfolgend erläuterten 
Wahltarife:

Selbstbehalt
Schon bisher hatte die LKK NRW in 
ihrer Satzung geregelt, dass freiwilli-
ge Mitglieder, die eine Kostenerstat-
tung in Anspruch nehmen, jeweils für 
ein Kalenderjahr einen Teil der von der 
Krankenkasse zu tragenden Kosten bis 
zur Höhe von 300 Euro übernehmen 
konnten (Selbstbehalt). Für diese Mit-
glieder wurde eine Beitragsermäßi-
gung von 240 Euro jährlich gewährt. 
In Zukunft wird die Wahlmöglichkeit 
unter Beibehaltung des Selbstbehalts 
von 300 Euro auf alle Mitglieder der 
LKK NRW ausgedehnt. Der Selbstbe-
halt umfasst die Aufwendungen des 
Mitgliedes und seiner volljährigen fa-
milienversicherten Angehörigen. Auf 
den Selbstbehalt werden die Kosten 
für die Inanspruchnahme folgender 
Leistungen nicht angerechnet:
n	 Prävention und Selbsthilfe
n	 Leistungen zur Verhütung von 

Zahnerkrankungen (Gruppenpro-
phylaxe, Individualprophylaxe)

n	 die zahnärztliche Vorsorgeuntersu-
chung

n	 medizinische Vorsorgeleistungen 
mit Ausnahme ambulanter Vor

sorgeleistungen in anerkannten 
Kurorten

n	 Gesundheitsuntersuchungen
n	 Kinderuntersuchungen.
Der Selbstbehalt muss der Krankenkas-
se schriftlich erklärt werden. Die mit 
dem Selbstbehalt verbundene Prämi-
enzahlung an den Versicherten beträgt 
grundsätzlich 240 Euro. 
An die Entscheidung, den Selbstbehalt 
zu wählen, ist das Mitglied mindestens 
drei Jahre gebunden.

Prämienzahlung bei Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen

Die Prämienzahlung ersetzt die bishe-
rige Beitragsrückzahlung bei Nichtin-
anspruchnahme von Leistungen.
Mitglieder der LKK NRW, die länger 
als drei Monate bei der LKK NRW ver-
sichert waren, erhalten danach ein 
Zwölftel der im Kalenderjahr an die 
Krankenkasse gezahlten Beiträge zu-
rück, wenn sie und ihre über 18 Jahre 
alten familienversicherten Angehöri-
gen Leistungen der Krankenkasse 
nicht in Anspruch genommen haben. 
Unschädlich ist auch hier eine Inan-
spruchnahme der bereits beim Wahl-
tarif Selbstbehalt nicht anrechenbaren 
Leistungen. Voraussetzung ist eine 
schriftliche Erklärung der Teilnahme an 
diesem Wahltarif. 
Die Prämie wird innerhalb eines Jah-
res nach Ablauf des jeweiligen Ka-

lenderjahres, für das die Teilnahmeer-
klärung abgegeben wurde, gezahlt. 
Die Prämie ist zurückzuzahlen, wenn 
sich im Nachhinein herausstellt, dass 
in dem entsprechenden Kalenderjahr 
doch Leistungen in Anspruch genom-
men wurden.

Bindungsfrist und Begrenzung 
der Prämienzahlungen
Die Tarife Selbstbehalt und Nichtin-
anspruchnahme von Leistungen sind 
nicht zusammen wählbar.
Sowohl der Wahltarif Selbstbehalt als 
auch die Prämienzahlung bei Nichtin-
anspruchnahme der Leistungen be-
deuten, dass die Krankenversicherung 
für den Versicherten günstiger werden 
kann. Doch wer sparen will und sich 
für einen dieser Wahltarife entschei-

Unter

( (02 51) 23 20-4 27, -2 11
für Westfalen-Lippe

( (02 11) 33 87-4 16, -3 22
für das Rheinland

werden weitergehende Fragen be-
antwortet und zu den einzelnen 
Wahltarifen beraten.

Weitere Auskünfte

Krankenkasse

Neue Wahltarife zum 1. Januar 2008

Gesetzliche Vorgaben umgesetzt
Seit dem 1. April 2007 haben die Krankenkassen die Möglichkeit, allen Versicherten sogenannte Wahl-
tarife anzubieten. Die Versicherten können bei Inanspruchnahme dieser Tarife Beiträge einsparen oder 
Extraleistungen gegen einen besonderen Beitrag zusätzlich versichern.
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Gerade beim Zahnersatz können er-
hebliche Eigenanteile anfallen, denn an 
den Kosten des notwendigen Zahner-
satzes darf sich die gesetzliche Kran-
kenversicherung nur noch mit einem 
sogenannten befundbezogenen Fest-
zuschuss beteiligen. Für einen Teil der 
Kosten, der im Einzelfall je nach ge-
wählter Versorgungsart schnell mehre-
re tausend Euro betragen kann, müs-
sen die Versicherten selbst aufkom-
men. Deshalb ist es wichtig, private 
Vorsorge zu treffen.
Die Landwirtschaftliche Krankenkas-
se Nordrhein-Westfalen (LKK NRW) 
nimmt nicht nur die gesundheitliche, 
sondern auch die finanzielle Vorsor-
ge ihrer Mitglieder – insbesondere 
die der älteren Versicherten - ernst. 
Daher hat sie mit KarstadtQuelle Ver-
sicherungen einen Kooperationspart-
ner gefunden, der das gesetzliche 
Leistungsangebot der Krankenkas-
se durch eine private Zusatzversiche-
rung ergänzt. KarstadtQuelle Versi-
cherungen bieten bei Abschluss der 
privaten Zusatzversicherung DENTAL 
VORSORGE + 100 die Möglichkeit, 
den Eigenanteil bei Inanspruchnahme 
der Regelversorgung auf bis zu null 
Euro zu senken.
Die Zahnzusatzversicherung DENTAL 
VORSORGE + 100 bietet folgende Leis-
tungen:
n	 Verdoppelung der von der gesetz-

lichen Krankenversicherung er-
statteten befundbezogenen Fest-
zuschüsse bis zu 100 Prozent des 
Rechnungsbetrags

n	 Abschluss Dental-Vorsorge+100 
in jedem Alter und ohne Gesund-
heitsfragen

n	 Anspruch auf die Versicherungsleis-
tung ohne Wartezeit 

n	 Beitragsrabatt für Mitglieder der 
LKK NRW und deren mitversicherte 
Angehörige.

Nach einem Unfall stehen dem Versi-
cherten alle Leistungen sofort in vol-
ler Höhe zur Verfügung. Ansonsten 
gelten während der ersten vier Versi-
cherungsjahre folgende Leistungsein-
schränkungen:

n	 im 1. Versicherungsjahr höchstens 
250 Euro,

n	 innerhalb der ersten beiden Versi-
cherungsjahre zusammen höchs-
tens 500 Euro,

n	 innerhalb der ersten drei Versiche-
rungsjahre zusammen höchstens 
750 Euro,

n	 innerhalb der ersten vier Versiche-
rungsjahre zusammen höchstens 
1.000 Euro.

Die Mitglieder der LKK NRW erhalten 
zu Beginn des Jahres 2008 per Post ein 
Angebot zur Zahnzusatzversicherung.
KarstadtQuelle Versicherungen er-
halten keine Versichertendaten von 
der LKK NRW. Die LKK NRW berät 
auch nicht zu privaten Zusatzversiche-
rungen.
Versicherte der LKK NRW, die eine Be-
ratung wünschen, wenden sich bitte 
direkt an KarstadtQuelle Versiche-
rungen (gebührenfreie Service-Hotline 
– siehe Kasten).

Krankenkasse

det, sollte auch bedenken, dass er sich 
für drei Jahre an den gewählten Tarif 
bindet. Ein vorzeitiger „Ausstieg“ aus 
dem gewählten Tarif ist nicht möglich. 
Um Missbrauch bei den Wahltarifen 
zu verhindern, wurde vom Gesetzge-
ber eine Begrenzung der Prämienzah-
lungen eingeführt. Prämienzahlungen 
sollen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den gezahlten Beiträgen ste-
hen. Deshalb ist die Höhe der Prämi-
enzahlung an Mitglieder für die Tarife 
Selbstbehalt bzw. Nichtinanspruchnah-
me von Leistungen auf 20 Prozent der 
vom Mitglied im Kalenderjahr getra-
genen Beiträge, höchstens jedoch auf 
600 Euro begrenzt.

Kostenübernahme für 
Arzneimittel der besonderen 
Theapierichtungen

Die LKK NRW macht im Übrigen von 
der vom Gesetzgeber geschaffenen 
Möglichkeit Gebrauch, die Übernahme 
der Kosten für Arzneimittel der beson-
deren Therapierichtungen zu regeln. 
Wer also der Homöopathie vertraut 
und damit gute Erfahrungen gemacht 
hat, kann gegen Zahlung einer Prämie 
die Kostenübernahme für bisher von 
der Regelversorgung ausgeschlossene, 
vertragsärztlich verordnete homöopa-
thische Arzneimittel mitversichern. Die 
Kosten werden im Kalenderjahr höchs
tens bis zu einem Gesamtbetrag von 
250 Euro erstattet.
Die Prämie für diesen Tarif beträgt 
für Versicherte, die das 12., aber 
noch nicht das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, 10 Euro und für Versicher-
te, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, 12 Euro monatlich.
Auch an die Wahl dieses Tarifs ist der 
Versicherte drei Jahre gebunden.

Zuzahlungsermäßigung bei 
Teilnahme an besonderen 
Versorgungsformen

Für Versicherte, die an den von der 
LKK NRW angebotenen besonderen 
Versorgungsformen
n	 strukturierte Behandlungspro-

gramme (z.B. Diabetes, koronare 
Herzerkrankung)

n	 integrierte Versorgung 
n	 hausarztzentrierte Versorgung 
teilnehmen, sieht die Satzung der LKK 
NRW in einem gewissen Rahmen die 
Befreiung von der Zahlung der Pra-
xisgebühr für die Dauer der Teilnah-
me vor.

Paul Florien

KarstadtQuelle Versicherungen

Gebührenfreie Service-Hotline
(Montag bis Samstag 7 bis 21 Uhr)

( (08 00) 2 55 10 40

Ansprechpartner

DENTAL VORSORGE + 100

Leistungsstark und preiswert
Die Ausgaben im Gesundheitswesen steigen ständig. Damit diese in 
Zukunft noch bezahlbar bleiben, werden bei allen Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung Zuzahlungen bzw. Eigenanteile 
von den Versicherten erhoben.

Foto: Corbis
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Prävention

Immer häufiger auftretende Unfäl-
le und auch diesbezügliche Befürch-
tungen der Landwirte veranlassten 
den Technischen Aufsichtsdienst (TAD) 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft NRW, ein innovatives Fahrsi-
logeländer zu entwickeln. 

Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften
Laut VSG 2.2 Paragraph 5 muss der 
Unternehmer sicherstellen, dass Lager-
stätten gegen Hinein- bzw. Abstürzen 
von Personen gesichert sind, wenn die 
Absturzhöhe mehr als einen Meter be-
trägt; eine Forderung, die bislang für 
den Landwirt schwierig umzusetzen 
war. Gegen Absturzgefahren gab es 
bisher nur Geländer, die auf der Mau-
erkrone befestigt wurden. Damit war 
allerdings nur ein Teil des Problems 
gelöst: Nach vorn zur Siloentnahme-
stelle brachten diese Geländer keinen 
Schutz. Außerdem: Warum sollte man 
jede Fahrsiloanlage mit dauerhaften 
Geländern ausstatten, wenn nur an 
den in Gebrauch befindlichen Siloanla-
gen Gefahren drohen. An diesen Über-
legungen setzte die Entwicklung des 
Technischen Aufsichtsdienstes an. 

Mobiles Geländer
Als Lösung präsentiert sich ein mo-
biles Geländer, das dort eingesetzt 
wird, wo sich Personen aufhalten. 
Die verzinkte Konstruktion in der hier 
vorgestellten Ausführung (Bild) kann 
für Siloanlagen in einer Breite von 
acht bis zehn Metern eingesetzt wer-
den. Zum Beispiel mit Hilfe eines Te-
leskopladers wird die Geländeranla-
ge auf die Mauerkronen aufgesetzt. 
Zuvor wird mit einem hierfür vorge-
sehenen Knebel die Breite und die 
Höhe individuell eingestellt und mit 
Bolzen gesichert. Sollte die Höhe des 
Silostocks zu niedrig sein, so wird die 
hier fehlende Brustwehr durch einen 
Spanngurt ersetzt. Die Person, die 
die Folie an der Entnahmestelle zu-
rückziehen muss, kann über die Lei-
ter, die außerhalb oder innerhalb des 
Fahrsilos angebracht wird, auf den 
Futterstock steigen. Seitlich reichen 

die Geländerstücke vollkommen aus, 
nach vorn wird ein Absturz durch den 
Bügel bzw. durch den Spanngurt ver-
hindert. Das Geländer liegt mit Rol-
len auf der Mauerkrone auf. Es kann 
bei Bedarf, z. B. mit der Schaufel eines 
Fahrzeugs, mit dem schwindenden 
Futterstock nach hinten geschoben 
werden, nachdem ein Kantholz in die 
dafür vorgesehenen Laschen einge-
steckt wurde.

Preiswerte und 
weithin beachtete Lösung
Dieses mobile Geländer bietet einen 
umfassenden Schutz der auf dem Silo 
arbeitenden Personen und ist zudem 
eine vergleichsweise preiswerte Lö-
sung im Vergleich zu dauerhaft ange-
brachten Geländern. Häufig werden 
die fest installierten Geländer beim Be-
füllen des Silos von den Walzfahrzeu-
gen beschädigt und bieten auch den 
Fahrzeugen keinerlei Schutz gegen 
Absturz. Bislang haben viele Prakti-
ker dieses mobile Fahrsilogeländer po-
sitiv bewertet. Aufmerksamkeit fand 

es auch bei Fachleuten der anderen 
landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften. Im Rahmen einer Fachtagung 
„Bau von Fahrsiloanlagen“ der Land-
wirtschaftskammer NRW konnte diese 
Lösung interessierten Architekten, Pla-
nern und Betreibern vorgestellt wer-
den. Der Prototyp kann derzeit im

Landwirtschaftszentrum
„Haus Riswick“ 

47551 Kleve
Elsenpaß 5

besichtigt werden.
Georg Lange

Gefahren an Fahrsiloanlagen

Geländer verhindert Unfälle
Das Arbeiten auf Fahrsiloanlagen ist immer eine gefährliche Tätigkeit. Betriebe mit Biogasanlagen 
und / oder hohen Tierbeständen befüllen Fahrsilos weit über die Mauerkronen hinaus. Gefahren drohen 
hier durch Absturz vom Futterstock, insbesondere beim Abdecken des Silos.

Ansprechpartner für Rückfragen 
ist der Technische Aufsichtsdienst 
der landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft, erreichbar unter

Düsseldorf	 ( (02 11) 33 87-2 98
Münster	 ( (02 51) 23 20-5 15

Weitere Informationen

Mobiles Geländer auf der Mauerkrone� Foto: Lange

In der Breite von 8 bis 10 Meter variabel

Höhenverstellung beidseitig

Absturzsicherung beidseitig

sicherer Aufstieg

Verschiebbar in beide Richtungen durch Rollen

Spanngurtsicherung bei niedrigen Mieten



In diesem Jahr sind die Sozial
versicherungsbeiträge für den 

Monat Dezember bereits am 
21.  Dezember fällig, dem dritt-

letzten Bankarbeitstag. Für land-
wirtschaftliche Unternehmer und 
Arbeitgeber, die sicherstellen wollen, 
dass die Beiträge rechtzeitig abge-
führt werden – damit keine Säumnis-
zuschläge anfallen, bieten die 
landwirtschaftlichen Kranken-
kassen den Beitragseinzug per 
Lastschrift an. Andernfalls muss 
eine frühzeitige Überweisung der 
Beiträge veranlasst werden. Fragen 

hierzu beantworten die Mitarbeiter 
der landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen.

Mit einer neuen einfachen 
Kliniksuche auf

www.lsv.de
bieten die landwirtschaftli-

chen Krankenkassen den leich-
ten Weg zum richtigen Kran-
kenhaus. Auf Basis der Qua-
litätsberichte liefert eine 
Suchmaschine bei Ein-
gabe des Wohnortes und 
der entsprechenden Dia-
gnose Informationen über 
die jeweils geeignete Klinik. 
So ist ein Vergleich möglich – 
ohne dass der Suchende Spezia-
list sein muss.
Das passende Krankenhaus kann nach 
verschiedenen Parametern gefunden 
werden. So ist es möglich, nach Ort und 

Umkreis, nach Fachgebieten und nach 
Diagnosen zu suchen. Insbesondere 
Krankenhäuser, die Schwerpunktver-

sorgungen anbieten, werden nach 
diesen Kriterien hervorgeho-

ben. Doch auch Zusatzan-
gebote wie Mutter-Kind-
Zimmer oder spezielles 
therapeutisches Perso-
nal einer Klinik sind zu 
finden.

In den Qualitätsbe-
richten der Kranken-

häuser steht, welche Leis
tungsschwerpunkte und Qua-

litätsstandards ein Krankenhaus im 
Vergleich zu anderen hat oder welche 
Fachabteilungen oder technische Aus-
stattung die Klinik bietet.

Unter die Lupe genommen
Fo

to
s:
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rc
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v,
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ol
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r

Klinik-Profi hilft bei der Entscheidung

Vorgezogene Beitragsfälligkeit im Dezember 2007
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Die Weihnachtstage 
können kommen: 

Neue Untersuchungen 
haben gezeigt, dass der 

Gehalt an Cumarin in Zimtsternen, 
Pfeffernüssen und Lebkuchen deutlich 
gesunken ist.
Cumarin, ein natürlicher Aromastoff, 
kommt unter anderem in Zimt 
vor und kann in höheren 
Dosen zu Leberschä
den führen. Im ver
gangenen Jahr war in 
Weihnachtsgebäck, vor 
allem in Zimtsternen, 
ein Gehalt von über 
100 Milligramm Cumarin 
pro Kilogramm Gebäck nach-
gewiesen worden – ein Wert 

weit oberhalb des Grenzwertes. Durch 
geänderte Rezepturen ist in vielen 
Weihnachtskeksen der Stoff nicht mehr 
nachweisbar.
Wer selbst bäckt, sollte zu Zimt aus 
Ceylon greifen, der von Natur aus  
weniger Cumarin enthält.

Feiertage mit Zimtsternen

... brennen in Deutschlands 
Wohnzimmern nicht nur 
die Kerzen an Millionen 

Weihnachtsbäumen, son-
dern viel zu oft geht der ganze 

Baum in Flammen auf. Meist genügt 
ein Funke. Trockene Äste, leicht ent-
zündlicher Baumschmuck und un-
sachgemäßer Umgang mit Kerzen 
sind Auslöser vieler Wohnungsbrän-
de. Hier ein paar Tipps zur Vorbeu-
gung:

	 Verlängert das frische Aussehen 
von Baum und Adventskranz, 
lässt sie aber besonders gut bren-
nen: Haarspray.

	 Nur Kerzenhalter aus Metall und 
mit Gelenk verwenden.

	 Ein standfester Christbaumstän-
der mit Wasserfüllung mindert 
die Brandgefahr, denn der Baum 
bleibt länger frisch.

	 Zu brennbaren Gegenständen 
(Vorhänge) genügend Abstand 
halten, auch zwischen Ästen und 
Kerzen.

	 Brennende Kerzen nie unbeauf-
sichtigt lassen.

	 Auf Wunderkerzen am Baum lie-
ber verzichten.

	 Bei echten Kerzen immer Lösch
werkzeug griffbereit halten – 
im Ernstfall geht es um Sekun-
den.

	 Elektrischer Baumschmuck sollte 
das VDE-Prüfzeichen tragen und 
darf nur bestimmungsgemäß ein-
gesetzt werden (innen / außen).

	 Bei Brandausbruch sofort die Feu-
erwehr rufen (( 112) und die 
Wohnung verlassen. Durch das 
Harz im Inneren des Baumes kann 
es sogar zur Explosion kommen.

Frohe Weihnacht!

Alle Jahre wieder ...

Hinweis 
für Rentner

Rentner zahlen Krankenversi-
cherungsbeiträge aus ihrem 

Arbeitseinkommen. Diese au-
ßerlandwirtschaftlichen Einkünfte 
müssen deshalb nach dem Sozialge-
setzbuch der Krankenkasse, sofern 
noch nicht geschehen, gemeldet 
werden.
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Ab 1. Januar 2008 gelten neue Be-
stimmungen für die BHH der Berufs-
genossenschaft.

Regelleistung oder ...
Die Berufsgenossenschaft erbringt als 
Regelleistung bei stationärer Behand-
lung aufgrund eines landwirtschaft-
lichen Arbeitsunfalls oder einer Berufs-
krankheit für den
n	 landwirtschaftlichen Unternehmer 

Betriebs- oder Haushaltshilfe,
n	 im Unternehmen mitarbeitenden 

Ehegatten oder eingetragenen Le-
benspartner Haushaltshilfe,

wenn
n	 das Unternehmen die Mindestgrö-

ße im Sinne der Alterssicherung der 
Landwirte erreicht,

n	 die Hilfe zur Aufrechterhaltung des 
landwirtschaftlichen Unternehmens 
erforderlich ist und

n	 keine Arbeitnehmer oder mitarbei-
tenden Familienangehörigen stän-
dig beschäftigt werden.

BHH als Regelleistung wird für längs
tens drei Monate erbracht.

... Mehrleistung
Als Mehrleistung kann die Satzung der 
Berufsgenossenschaft unter anderem 
bestimmen, dass
n	 Betriebshilfe an den mitarbeiten-

den Ehegatten oder Lebenspartner 
eines landwirtschaftlichen Unter-
nehmers erbracht wird,

n	 BHH an den landwirtschaftlichen 
Unternehmer, seinen Ehegatten 
oder Lebenspartner auch bei am-
bulanter Arbeitsunfähigkeit er-
bracht wird,

n	 BHH bei stationärer Behandlung 
länger als drei Monate erbracht 
wird, wenn besondere Verhältnisse 
im Unternehmen dies erfordern,

n	 neuerdings Betriebshilfe auch auf 
Unternehmen erstreckt wird, die 
die Mindestgröße im Sinne der Al-
terssicherung der Landwirte nicht 
erreichen oder in denen mehr als 
ein Arbeitnehmer oder mitarbei-
tender Familienangehöriger ständig 
beschäftigt wird, soweit ohne den 
Einsatz einer Ersatzkraft die Auf-

rechterhaltung des Unternehmens 
nicht sichergestellt ist.

Neue Selbstbeteiligung
Auch bisher schon musste für Mehrleis
tungen je Kalendertag der Inanspruch-
nahme eine Selbstbeteiligung in Höhe 
von 10 Prozent der Kosten (mindestens 
jedoch 5 Euro und höchstens 10 Euro) 
an die Berufsgenossenschaft entrichtet 
werden. Aufgrund geänderter gesetz-
licher Bestimmungen ist ab 1. Janu-
ar 2008 nunmehr bei allen Leistungen 
der BHH (Regel- und Mehrleistungen) 
eine Selbstbeteiligung zu entrichten. 
Die neue Selbstbeteiligung beträgt für 
jeden Tag der Leistungsgewährung – 
unabhängig von den entstehenden 
Kosten – 10 Euro.

Worauf Anspruch besteht
Im Anspruchsfalle werden eine Ersatz-
kraft gestellt oder die Kosten für eine 
selbst beschaffte betriebsfremde Er-
satzkraft in angemessener Höhe er-
stattet. Der bisherige Vorrang der ge-
stellten Ersatzkraft wird für die Berufs-
genossenschaft durch zwei gleichwer-
tige Leistungsformen ersetzt.
Bei den gestellten Ersatzkräften kann 
es sich um Beschäftigte der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung oder 
um Ersatzkräfte anderer Stellen (z. B. 

Maschinenring, Betriebshilfedienst) 
handeln.
Für die Kostenerstattung selbst be-
schaffter Ersatzkräfte gelten Höchstbe-
träge. Für Verwandte und Verschwä-
gerte bis zum zweiten Grad werden 
Einsatzkosten nicht erstattet; nachge-
wiesene Fahrkosten und Verdienstaus-
fall (z. B. unbezahlter Urlaub) können in 
begrenztem Umfang erstattet werden.
Die Entscheidung über die Form der 
Leistungserbringung hat die Berufs-
genossenschaft unter sachlichen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
treffen; ein Wahlrecht des Antragstel-
lers besteht nicht. 

Antragstellung vor dem Einsatz
Anträge auf BHH müssen vor Einsatzbe-
ginn gestellt werden. Es genügt, wenn 
der Antrag zunächst formlos vorab ge-
stellt wird, z. B. telefonisch oder per Te-
lefax. In diesem Fall müssen die not-
wendigen Unterlagen innerhalb von 14 
Tagen nach Einsatzbeginn bei der Be-
rufsgenossenschaft (Gemeinsame Ein-
satzstelle) vorliegen. Bei verspätetem 
Antrag entstehen Nachteile. So wer-
den Kosten für den Einsatz einer Ersatz-
kraft vor der (formlosen) Antragstellung 
nicht erstattet. Bei Versäumen der 14-
Tage-Frist beginnt die Leistung erst ab 
Eingang der notwendigen Unterlagen.

In der landwirtschaftlichen 
Alterssicherung ist ab Januar 
2008 eine Beitragsanpassung 
in Abhängigkeit von der ge­
setzlichen Rentenversicherung 
auf monatlich 212 Euro in den 
alten Bundesländern und 180 
Euro in den neuen Bundes­
ländern vorgesehen. Der Bei­
tragszuschuss in der Alterssi­
cherung wird entsprechend 
angepasst.
Veranlasste Daueraufträge soll­
ten jetzt geändert werden.

Alterssicherung 
der Landwirte

Neu für 2008

Das ändert sich 2008

Beitragszuschuss 2008 (alle Werte in EUR)
Jahreseinkommen bis Beitragszuschuss

Alleinstehende Verheiratete Alte Länder Neue Länder
8.220 16.440 127 108
8.740 17.480 119 101
9.260 18.520 110 94
9.780 19.560 102 86

10.300 20.600 93 79
10.820 21.640 85 72
11.340 22.680 76 65
11.860 23.720 68 58
12.380 24.760 59 50
12.900 25.800 51 43
13.420 26.840 42 36
13.940 27.880 34 29
14.460 28.920 25 22
14.980 29.960 17 14
15.500 31.000 8 7

Betriebs- und Haushaltshilfe

Selbstbeteiligung neu geregelt
Betriebs- und Haushaltshilfe (BHH) ist in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung eine besonders 
wichtige Sozialleistung. Für landwirtschaftliche Unternehmer ist es unerlässlich, dass bei ihrem Ausfall 
das Unternehmen weiterläuft. Über Änderungen wird informiert.



1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
    
2009
2010
2011

Alle Beiträge und Bemessungsgrenzen Neue Länder Alte Länder
Besondere Beiträge

KV-Beitrag für Praktikanten und Studenten (§ 254 SGB V i.V.m. § 21 Abs. 2 
KVLG 89) seit Wintersemester 07 / 08� monatlich 49,40 EUR

PV-Beitrag für Studenten� monatlich 7,92 EUR (9,09 EUR kinderlos)

Beitragssatz Rentenversicherung 19,90 %

Beitragssatz Arbeitslosenversicherung 3,30 %

Beitragssatz Krankenversicherung für geringfügig Beschäftigte 13 % (private Haushalte 5 %)

Beitragssatz Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte 15 % (private Haushalte 5 %)

Beitragsbemessungsgrenzen

Renten- und Arbeitslosenversicherung� jährlich
� monatlich

54.000 EUR
4.500 EUR

63.600 EUR
5.300 EUR

Krankenversicherung – Beitragsbemessung� jährlich
� monatlich

43.200,00 EUR
3.600,00 EUR

Bezugsgröße (§ 18 SGB IV)� jährlich
� monatlich

25.200 EUR
2.100 EUR

29.820 EUR
2.485 EUR

Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte, die hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind

ohne Einkommensnachweis (§ 240 Abs. 4 SGB V)� monatlich mindestens 3.600,00 EUR

bei Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens (§ 240 Abs. 4 SGB V)
� monatlich mindestens 1.863,75 EUR

bei Anspruch auf Existenzgründungszuschuss und Härtefälle� monatlich 1.242,50 EUR

Grenzwert für die Beurteilung der Renten- und Arbeitslosenversicherungs-
pflicht bei mitarbeitenden Familienangehörigen� monatlich 520,00 EUR 620,00 EUR

Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte und Antragsteller auf ALG-Leistungen

(§ 240 Abs. 4 SGB V)� monatlich 828,33 EUR

Mindestzahlbetrag für Beitragserhebung aus Versorgungsbezügen und außerland- und 
außerforstwirtschaftlichem Arbeitseinkommen

1 / 20 der monatlichen Bezugsgröße� monatlich 124,25 EUR

Freigrenze in der Familienversicherung

Freigrenze 1 / 7 der monatlichen Bezugsgröße (bei Minijob monatlich 400 EUR)
� monatlich 355,00 EUR

Wer ein höheres Einkommen hat oder hauptberuflich selbstständig tätig ist, ist nicht mehr mitversichert, sondern 
muss sich selbst freiwillig versichern

Krankengeld / Mutterschaftsgeld

Das pauschalierte Krankengeld (§ 13 Abs. 1 KVLG 89) und das Mutterschaftsgeld 
(§ 29 Abs. 3 Nr. 2 KVLG 72/89 i.V.m. § 13 Abs 1 KVLG 89) betragen kalendertäglich 15,00 EUR

Das nicht pauschalierte Krankengeld richtet sich, wie in der allgemeinen Krankenversicherung, nach dem Regellohn.

Prüfung der Versicherungspflicht bei Kleinlandwirten (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 89)

Wenn das Unternehmen die von der LAK festgesetzte Mindestgröße um nicht mehr als die Hälfte unterschreitet und 
das sonstige Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen die Hälfte der gesetzlichen jährlichen Bezugsgröße (2008 jähr-
lich 14.910,00 EUR) nicht übersteigt

Beitragszuschuss in der Krankenversicherung

§ 4 Abs. 3 oder § 59 Abs. 3 KVLG 1989� monatlich 113,00 EUR

Das ändert sich 2008
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